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Zusammenstellung 
des 

Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zum Abschluß der politischen Befreiung 

Beilage 5333 

mit den 

Beschliissen des Ausschusses für Rechts- und Verfassungsfragen 

Gesetzesvorlage: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes 
zum Abschluß der politischen Befreiung 

Art. 1 

Einleitµng von V erfahren 

(1) Verfahren werden künftig nur noch auf An
trag und nur gegen Personen eingeleitet, die vor 
dem 6. März 1928 geboren sind. 

(2) Antragsberechtigt ist, wer ein Verfahren 
gegen sich selbst oder wer als Hinterbliebener ein 
Verfahren nach Art. 37 des Gesetzes zur Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus (Befrei
ungsgesetz) vom 5. März 1946 (GVBL S. 145) in der 
Fassung dieses Gesetzes durchführen lassen will. 
Antragsberechtigt ist auch eine Behörde oder eine sonstige 
Stelle, bei der Ansprüche auf eine aus öffentlichen Mitteln 
zu zahlende Versorgung geltend gemacht werden. 

(3) Die· Einleitung von Wiederaufnahmeverfahren zu
gunsten eines Betroffenen und von Überprüfungsverfahren 
gemäß Art. 52 des Befreiungsgesetzes bleibt unberührt. Die 
Wiederaufnahme des Verfahrens kann jedoch nnr bis 
31. Dezember 1955 beantragt werden. 

Art. 2 
Anhängige Verfahren 

(1) Anhängige Verfahren einschlielHich der 
\Viederaufnahmeverfahren zuungunsten eines Be
tr-offenen werden eingestellt. 

Beschliisse des Ausschusses: 

Überschrift unverändert 

Art.1 

Einleitung von Spruchkammerverfahre~ 

(1) Unverändert 

(2) (neu) 
Anträge auf Einleitung von Verfahren sowie 

auf Wiederaufnahmeverfahren können nur bis 
30. Oktober 1954 einschließlich gestellt werden. Diese 
Frist gilt nicht für Personen, die ihren Wohnsitz 
oder dauernden Aufenthalt in Bayern erst nach dem 
1. Oktober 1954 nehmen. 

(3) Antragsberechtigt ist, wer ein Verfahren 
g<::gen sich selbst oder wer als Hinterbliebener ein 

·Verfahren nach Art. 37 ·des Gesetzes zur Befreiung 
von Nationalsozialismus und Militarismus (Befrei
ungsgesetz) vom 5. März 1946 (GVBL S. 145) in der 
Fassung dieses Gesetzes durchführen lassen will. 

(3) der Gesetzesvorlage entfällt 

Art. 2 
Anhiingige Spruchkammerverf ahren 

Anhängige Verfahren einschließ.lieh der Wieder
aufnahmeverfahren zuungunsten eines Betroffenen 
werden eingestellt, es sei denn, daß cler Betroffene 
clie Fortführung des Verfahrens beantragt. 



G c·s et z es vorlag e: 

(2) Anhängige 1'(1iederaufnahmeverfahren wgimsten 
emes Betroffenen. und anhängige Überprüfungsverfahren 
werden fortgeführt. 

Art. 3 

Schriftliches Verfahren 

Die Entscheidung erfolgt auf Grund schriftlichen Ver
fahrens. Der Antragsteller hat jedoch das Recht, die An
beraumimg einer mündlichen Verhandlung zu verlangen, 
wenn nicht der Kläger das Verfahren einstellt. Der Antrag
steller ist in der Klageschrift auf dieses Recht hinzuweisen. 

Art. 4 

Aufhebung von Siihnema.ßnahmen 

(1) Die gemäß Art. 15 Ziff. 1, 2 Satz 3, 6, 7a 
und b, 8, 9, Art. 16 Ziff. 1, 2, 7, 8 a und b, 9 und 1.0 
des Befreiungsgesetzes verhängten Sühnemaßnah
men sind erlassen. Das gilt auch für die nach Art. 15 
Ziff. 5 und Art. 16 Ziff. 6 des Befreiungsgesetzes ver
hängten Sühilemaflnahmen; soweit das Wahlrecht 
und das Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen 
und einer politischen Partei als Mitglied anzu-

. gehören, in Betracht kommt. 

(2) Diese Sühnemaßnahmen werden nicht mehr 
verhängt. 

(3) Nichl mehr verhängt werden ferner Sühne
maßnahmen gemäß Art. 15 Ziff. 2 Satz 1 und 2 und 
Art. 16 Ziff. 3 des Befreiungsgesetzes. 

Art. 5 

Änderungen des Befreiu~gsgesetzes 

(1) Vorschriften des Befreiungsgesetzes, die die
sem Gesetz widersprechen, werden aufgehoben, ins
besondere die Art. 3, 13a, 26 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 
32, 36 und 40. 

(2) Folgende Vorschriften des Befreiungsgesetzes 
werden geändert: 

1. Art. 24 erhält in Abs. 2 und 3 folgende Fas
sung: 
„(2) Fiir den er~ten Rechiszug wird eine 

Spruchkammer mit dem Sitz in München ge
bildet. 

(3) Für den zweiten Rechtszug wird eine Be
rufungskammer mit dem Sitz in München ge
bildet." 

2. Art. 25 erhält folgende Fassung: . 
„(1) Die Kammern ·bestehen aus einem Vor

sitzenden und zwei Beisitzern. Mit Zustimmung 
des öffentlichen Klägers und des Antragstellers 
kann der Vorsitzende allein entscheiden. 

Bescliliisse cles Ausschusses: 

A~·L 3 

Entfällt 

Art. 3 

Aufhebung von Siilmemaßnahmen 
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(1) Die gemäß Ad. 15 Ziff. 1, Zi:ff. 2 Satz 3, Zi:ff. 6, 
7a und b, Ziff. 8, 9, Art. 16 Ziff. 1, 2; 7, 8, 9 und 10 des 
Befrei ungsg·ese lzes ved1ä11gten Siilrnemaß.nahme11 
sind erlassen. Das gilt auch fiir die uach Art. 15 
Ziff. 5 und ArL 16 Ziff. 6 des Befreiungsgesetzes ver
häng·len Si.i.lmemaßnalnnen, soweit das Wahlrecht 
und. das Recht, sich irgendwie politisch zu betätigen 
und einer politischen Partei als Mitglied a'nzu
gehören, in Betracht kommL 

(2) Unverändert 

(3) (neu.) 
Die Siilmemaßnahme des Verlustes der Wähl

barkeit nach Art. 16 Zi:ff. 6 des Befreiungsgesetzes 
ist ab 1. Mai 1957 erlassen. Diese Siilmemaßnalune 
wird vom gleichen Tug ab nicht mehr verhängt. 

(4) Unveränderi 

ArL 4 

Änderungen des Befreiungsgesetzes 

(J) Vorschriflen des Befreiungsgesetzes, die die
sem Gesetz widersprechen, werden aufgehoben, ins
besondere die Art. 3 und 32. Aufgehoben werden 
ferner die Art. J3 a, 26 Ahs. J Satz 2 und Abs. 2, 
cli e Art. 36, 40, 51 und 52 des Befreiung·sgesetzes. 

(2) Eingangssatz unverändert. 

J. Unverändert 

2. Art. 25 erhält folgend~ Fassung: 
Die Kammern bestehen aus einem Vorsitzen

den und zwei Beisitzern. Mit Zustimn1ung des 
öffentlichen Klägers ünd · des Antragstellers 
kann der Vorsitzende allein entscheiden. 
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Gesetzesvorlage: 

(2) Die Mitglieder der Kammern müssen mindestens 
30 Jahre alt sein. 

(3) Der Vorsitzende und der öffentliche Kläger 
müssen die Bef ähignng zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst haben." 

3. Art. 29 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kammer ist auch zuständig, wenn bei 
einem Verfahren naCh Art. 37 der Antragsteller 
in Bayern Wohnsitz oder Aufenthalt hat." 

4. Art. 37 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hinterbliebene, die Ansprüche auf Pen
sionen, Renten oder sonstige Versorgungsbeziige, 
die aus öffentlichen Mitteln zu leisten sind, gel
tend machen wollen, können eine Feststellung 
beantragen, ob der Verstorbene als Hauptschul
diger oder Belasteter einzureihen oder ob das 
Verfahren gegen ihn einzustellen gewesen wäre. 

(2) Ist kein hinreichender Grund für die An
nahme vorhanden, daß der Verstorbene als 
Hauptschuldiger oder Belasteter einzureihen ge
wesen wäre, so stellt der öffentliChe Kläger fest, 
daß das Verfahren gegen ihn einzustellen ge
wesen wäre. Andernfalls erhebt der öffentliche 
Kläger Klage mit dem Antrag festzustellen, daß 
der Verstorbene als Haupts9huldiger oder Be
lasteter einzureihen gewesen wäre. über die 
Klage entscheidet die Kammer." 

5. In Art. 51 werden die Worte: 

„in seinen Personalausweis und" 
gestrichen. 

6. a) Art. 52 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

„( 3) Der Minister kann die Entscheidung auf
heben und entweder die erneute Durchführung des 
Verfahrens anordnen oder das Verfahren einstellen 
oder nach Art. 37 feststellen, daß das Verfahren 
gegen den Verstorbenen einzu_stellen gewesen wäre." 

b) Art. 52 erhält folgenden Abs. 4: 

„( 4) Eine vom Minister bereits bestätigte Ent
scheidung unterliegt keiner erneuten Überprüfung." 

7. Art. 53 erhält folgende Fassung: 

„Der Minister für politische Befreiung kann 
nach billigem Ermessen und unter Beriicksichti
gung der Grundsätze und Ziele des Gesetzes 
Sühnemaßnahmen einschließlich der ganzen oder. 
teilweisen Einziehung eines Nachlasses mildern 
oder aufheben. Das Staatsministerium der Fi
nanzen kann in gleicher Weise die Kosten des 
Verfahrens ganz oder teilweise erlassen; es 
kann diese Befugnis auf nachgeordnete Behör- · 
den übertragen." 

Bescbliisse des Ausschusses: 

3. Art. 29 Abs. 2 wird· durch folgende Fassung 
ersetzt: 

(2) Unverändert 

4. Art. 37 erhält folgende Fassung: 

„(1) Wenn AnsprüChe Hinterbliebenei: auf 
Pensionen, Renten oder sonstige Versorgungs
bezüge, die aus öffentlichen Mitteln zu leislen 
sind, in Frage kommen, kann eine Feslstellung 
beantragt werden, ob der Verstorbene als Haupt
sclrnldiger oder Belasteter einzureihen oder ob 
das Verfahren g·egen ihn, weil er nicht als Haupt
schuldiger oder Belasteter anzusehen ist, ein
zustellen gewesen wäre. 

(2) Ist kein hinreichender Grund für die 
Annahme vorhanden, daß der Verstorbene als 
Hauptschuldiger oder Belasteter einzureihen ge
wesen wäre, so stellt der öffentliche Kläger fest, 
daß das Verfahren gegen ihn einzustellen ge
wesen wäre. Andernfalls erhebt der öffentliche 
Kläger Klage mit dem Antrag· festzustellen, daß. 
der Verstorbene als Hauptschuldiger oder Be,
lasteter einzureihen gewesen ·wäre. über die 
Klage entscheidet die Kammer. Die gleichen 
Feststellungen werden auch dann getroffen, 
wenn schon vor dem Inkrafttreten des Zweiten 
Gesetzes zum AbschluR de:r politischen Be
freiung vom .....•. (GVBI. S .... ) ein Ver-
fahren eing·eleitet worden war. ' 

5. Art. 51 wird gestrichen. 

6. Arl. 52 wird gestrichen. 

7. Ai't. 53 ei'l1ält folgende Fassung: 

„Der Minister für politische Befreiung kann 
nach billig·em Ermessen und unter Berücksich
tigung der (.;rundsätze und Ziele des Gesetzes 
Sühnemaßnahmen mildern oder aufheben. Ist 
im Verfahren nach Art. 37 des Befreiungsgeset
zes rechtskräftig auf ganze oder teilweise Ein-
ziehung· des Nachlasses erkannt oder festgestellt 
worden, daß cler Tote als Hauptschuldiger oder 
Belasteter eingereiht worden wäre, so kann der 
Minister für politische Befreiung in glei'cher 
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G.e setze s vor 1 a g e: 

8. Art. 58 erhält folg·epde Fassung: 

„Personen, die unter Klasse I oder II des Tei
les A der Anlage dieses Gesetzes fallen, dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Kammer 
oder bis zum Einstellungsbescheid des öffent
lichen Klägers oder des Ministers für politische Be
freiung kein öffentliches Amt bekleiden, nicht 
Notar oder Rechtsanwalt sein und nicht als 
Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder„ 
Rundfunkkommentator tätig werden." 

9. Art. 61. erhält folgende Fassung: 

„Der Vermögenssperre unterliegt nur noch 
das Vermögen der Betroffenen, die rechtskräftig, 
als Hauptschuldige oder Belastete eingereiht 
worden sind, sofern die Einziehung· ihres Ver
mögens ganz oder teilweise angeordnet, aber 
noch nicht durchgeführt ist." 

Art. 6 

Änderungen ande.rer Gesetze 

(1) VorsChriften, die diesem Gesetz widerspre
chen, werden aufgehoben, insbesondere: 

L Art. 6 Ziff. 5 des Bayerischen Beamtengesetzes 
vom 28. Oktober 1946 (GVBl. S. 349), 

2. Wurde von der Staatsregierung zurückgezogen. 

3. § 3 Abs. 3 Satz 3 Bumst. d und Abs. 5 sowie 
§ 11 Abs. 3 des Gesetzes über die Zulassung von 
,i\.rzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen 
vom 14. Juni 1949 (GVBl. S. 162), 

4. § 3 Abs. 3 Satz 3 Buchst. i und Abs. 5 sowie 
1$ 1J Abs. 3 des Gesetzes über die Zulassung von 
Zahnärzten und Dentisten zur Tätigkeit bei den 
Krankenkassen vom 14. Juni 1949 (GVBl. S. 167), 

5. Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über Landtagswahl, Volks
begehren und Volksentscheid (Landeswahlgesetz) vom 
29. März 1949 (GVBl. S. 69) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 27. September 1950 (GVBl. S.128) 
unter gleichzeitiger Streichung des Absatzzeichens ( 1 ), 

6. § 18 des Gesetzes über die Presse vom 3. Okto
ber l949 (GVBl. S.243), 

7. Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes zur vorläufigen Rege
lung der Wohnrechte politisch Belasteter vom 
lt. Oktober 1950 (GVBI. S. 2JO), 

8. Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes i.iher die Wahl der 
Gemeinderäte un~l der Bürgermeister (Ge
meindewahlgesetz) vom 16. Februar 1952 (GVBL 
S. 49) unter gleichzeitiger Streichung des Ab
_satzzeichens ( 1). 
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Beschlüsse cles Ausschusses: 

Weise die Folgen dieser Entscheidung mildei•n 
oder aufheben.Das Staatsministerium der Finan
zen kann in gleiCher Weis·e die Kosten des V er
fahrens ganz oder teih1Teise erlassen; es kann 
diese Befugnis auf nachgeordnete Behörde1~ 
übertragen." 

8. Art. 58 erhält folgende Fassung: 

„Personen, soweit sie unter IGasse I und I1 
des Teiles A der Anlage dieses Gesetzes fallen 
und vor dem 6. März 1928 geboren sind, dürfen 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über ihre 
Einreibung· oder bis zu dem auf die Einreihung 
abg·estellten Einstellungsbescheid des öffentlichen· . 
Klägers kein öffentliches Amt bekleiden, niCht' 
Notar oder Rechtsanwalt sein und nicht als 
Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder· 
Rundfunkkommentator tätig werden." 

9. Unverändert 

Art. 5 

Überschrift u11 v eränclert 

(1) Unverändert 

1. Unverändert 

2. Unverändert 

4. Entfällt 

5. Unveränclerl 

6. Ua verändcl'l 

7. Un,·erl:inderl 

: .''· 

\ 



Gesetzesvorlage: 

(2) Folgende Vorschriften werden geändert: 

1. Art. 6 Ziff. 4 des Bayerischen Beamtengesetzes 
vom 28. Oktober 1946 (GVBL S. 349) erhält fol
gende Fassung: 

„4. den Berufs- und Tätigkeitsbeschränkungen 
nach Maßgabe der Gesetze zum Abschluß 
~er ~~litischen Befreiung in Bayern unter
liegt. 

2. Art. 52 Abs.1 Ziff. 3 des Bayerischen Beamten
gesetzes vom 28. Oktober 1946 (GVBL S. 349) er
hält folgende Fassung: 

„3. nicht bekannt war, daß bei dem Ernannten 
zur Zeit seiner Ernennung der Hinderungs
grund des Art. 6 Ziff. 4 vorlag." 

4. Das Gesetz über Landtagswahl, Volksbegehren und 
Volksentscheid (Landeswahlgesetz) vom 29. März 1949 
(GVBl. S. 69) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. September 1950 (GVBl. S. 128) erhält in 
Art. 37 Abs. 2 folgende Fassung: 

„(2) Nicht wählbar sind außer den in Art. 2 auf
geführten Personen 

1. Personen, die unter Klasse l und II des Teiles A 
der Anlage des Gesetzes wr Befreiung von Natio
nalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 
(GVBl. S. 145) fallen, solange noch keine rechts
kräftige Entscheidung über ihre Einreihung oder 
kein Einstellungsbescheid des öffentlichen Klägers 
oder des Ministers für politische Befreiung vor
liegt, 

2. Personen, die durch rechtskräftige Entscheidung als 
Hauptschuldige oder Belastete eingereiht worden 
sind." 

8. Das Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte 
und der Biirgermeister (Gemeindewahlgesetz) 
vom 16. Februar 1952 (GVBL S. 49) erhält in 
Art. 5 Abs. 2 folgende Fassung: 

„(2) Nicht wählba~ sind außer den in Art. 2 
aufgeführten Personen 

1. Personen, die unter Klasse I und II des 
Teiles Ader Anlage des Gesetzes zur Befrei
ung von Nationalsozialismus und Militaris
mus vom 5. März 1946 (GVBL S. 145) fallen, 
solange noch keine rechtskräftige Entschei
dung iiber ihre Einreihung oder kein Einstel
lungsbescheid des öffentlichen Klägers oder 
des Ministers für politische Befreiung vorliegt, 

2. Personen, die durch rechtskräftige Entschei
dung als Hauptschuldige oder Belastete ein
gereiht worden sind." 

Beschlüsse cles Ausschusses: 

(2) Eingangssatz unverändert 

J. Unverändert 

2. Unverändert 

Ziff. 4 der Gesetzesvorlage enifällt. 

3. Eingangssatz unverändert. 

„(2) Nicht wählbar sind außer den in Art. 2 
aufgeführten Personen 

1. Personen, die unter Klasse I des Teiles A 
der Anlage des Gesetzes zur Befreiung von 
Nationalsozialismus und Militarismus vom 
5. März· 1946 (GVBl. S. 145), sowie bis 
30. April 1957 einschließlich auch Personen, 
die unter Klasse II der genannten Liste fal
len, und zwar je solange noch keine rechts
kräftige Entscheidung über ihre Einreihung 
oder kein auf die Einreihung abgestellter 
Einstellungsbescheid des öffentlichen Klägers 
vorliegt, 

2. Personen, die als Hauptschuldige, und bis 
30. April 1957 einschließlich auch Personen, 
die als Belastete durch rechtskräftige Ent
scheidung die Wählbarkeit verloren haben. 



G e s e t z e s v o r l 'a g .e : 

7. Das Gesetz über die Zahlung von aus öffenl
lichen Mitteln zu leisl:enden Pensionen, Renten 
oder sonstig·en Versorg·ungsbezügen in Fällen 
einer politischen Belastung vom 3. Juli 1951 
(GVBL S. 101) wird wie folgt geändert: 

a) § 3 Abs. 1 erhäH folgende Fassung: 

„(1) Die Anspri.iche sind zu erfüllen, wenn 
das Entnazifiziernngsverf ahren gegen die Berech
tigten durch den öffentlichen Kläger oder den 
Minister für politische Befreiung oder durch 
rechtskräftige Entscheidung der· Kammer ein
gestellt worden ist. 

Die Ansprüche erlöschen, wenn die Be
troffenen rechtskräftig in die Gruppe der 
Hauptschuldigen oder Belasteten eingereiht 
worden sind. 

Bis zn den genannten Entscheidungen ruhen 
die Ansprüche." 

b) § 4 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Ansprüche von Hinterbliebenen 
sind zu erfüllen, wenn die Voraussetzungen 
des § 3 Abs. 1 Satz 1 gegeben sind und außer
dem entweder die Anordnung der Durchfüh
rung el.nes Verfahrens gegen einen V er
storbenen abgelehnt worden ist, 'veil er nicht 
als Hauptschuldiger oder Belasteter anzu
sehen ist, oder durch rechtskräftige Entschei
dung. der Kammer von der ganzen oder -teil
weisen Einziehung des Nachlasses abgesehen, 
oder durch Entscheid des öffenilichen Klägers 
oder des Ministers fiir politische Befreiung oder 
durch rechtski:Mtige Entscheidung der Kammer 
IeslgesieHt worden ist, daß das Verfahren 
gegen den Verstorbenen einzustellen ge
wesen wäre. 

Die Ansprüche erlöschen, wenn durch 
rechtskräfüge Entscheidung der Kammer der 
Nachlaß ganz oder teilweise eingezogen oder 
durch rechtskräftige Entscheidung der Kammer 
oder durch Ent>cheid des öffentlichen Klägers fest
gestellt '\Yorclen ist, claß der Verstorbene als 
Hauptschuldiger ocle1' Belasteter ei nzl.ll'eihen 
gewesen wäre. 

Bis zu den ge11annten Entscheichmgen ruhen 
die Ansprüche. 

(2) Das gilt nicht fi.i.r die in § 2 Abs. 2 ge
nannten Ansprüche." 
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Bescldiisse des Ausschusses: 

4. Ji:ingangssalz unveri:indcrl. 

u) § 3 Ab:;. J erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Ansprüche sind zu erfüllen, wenn 
auf Gruncl rechtskräftiger Enlscheichmg oder 
auf Grund Einsteihmgsbescheids des öffent
lichen Klägers feststeht, daß die Berechtigten 
nicht in die Gruppe der Hauptschuldigen 
oder Belasteten gehören. Die Anspri:iche er
löschen, wenn cli.e Antragsfrist cles Art. 1 cles 
Zweiten Gesetzes zum Abschluß der politi
schen Befreiung vom ... (GVBI. S .... ) ver· 
säumt ist oder wenn mit reclitskräftig·er Ent
scheidung auf Verlust der Reclrtsanspriiche 
der Betroffenen auf eine aus öffentlichen 
Mitteln zahlbure Pension ocler Rente erkannt 
wunle. Bis zu den genannten Zeitpunkten 
ruhen die Anspr Li.ehe. 

h) (neu) 
Dem § 3 wird folgende!' Ahs. 3 angefügt: 

„(3) Das Erlöschen der Anspriiche wegen 
Versäumung der Antragsfrist im Sinn des 
Abs. 1 wird durch die oberste Dienstbehörde 
festgestellt. Die Feststelhmg steht einem 
rechtskräftigem Spruchkammerhescl1eid gleich. 

c) _§ 4 erhält folgende Fassung: 

„(l) Die Ansprüche von Hi11lerbliehene11 
sind zu erfüllen, wenn die Voraussetzungen 
cles § ;~ Abs. 1 Satz J gegeben sind und außer
dem entweder die Anordnung der Durch
führung· eines Verfahrens gegen einen Ver
storbenen abg·elelmt worden ist, weil er nicht 
als Hauptschuldiger oder Belasiel.er anzu
sehen· ist, oder durch rechtskräftige Entschei
dung der Kammer von der ganzen oder teil
weisen Einziehung des Nachlasses abgesehen, 
oder durch Entscheid des öffentlichen Klä
gers oder durch rechtskräftige En!:scheiclung 
festgestellt '\1rorden ist, dafl das Verfahren 
gegen den Verstorbenen einzustellen gewesen 
wäre. Die Ansprüche erlösche.ll, weuu clie An~ 
tragsfrist des Art. 1 des Zweiten Gesetzes 
zum Abschluß cler }Jolitischen Befreiung vom 
• . . (GVBI. S. . .. ) versäumt ist oder wenn 
durch rechtskräftig·e Entscheidung· der Kam
mer der Nachlafl ganz oder teilweise eingezo
gen oder durch recblskräftige Entscheicluug
fostg·eslellt worden ist, daß der Verntorbe1!c 
als I-fauplschuldiger oder· Bela:;teler einZ11-

.. 1·cihen gewesen wä.re. Bis zu den .gern.11rnlc11 
Zeitpunkten n1hen die Anspriiche. 

'(2) Ur1 veri.i.nclerl. 

(3) (neu) 
§ 3 Abs. 3 gilt entsprechend. 
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Gesetzesvorlage: 

c) § 5 er hält folgende Fassung: 
„(1) Zur Vermeidung von Härtefällen, ins

besondere bei unverschnldeter wirtschaftlicher 
Notlage, können ;r ederzeit widerrufliche Unter
haltsbeträge gewährt werden, die jedoch das je
weilige Endgrundgehalt der Besoldungs
gruppe A 8 a zuzüglich der ruhegehaltfähigen 
Zulagen und des \TV ohnungsgeldzuschusses 
für Versorgungsempfänger nicht übersteigen 
dürfen. Die Entscheidung trifft die für den Ver
sorgungsberechtigten zuständige oberste Dienst~ 
behörde, bei Versorgungsberechtigten der Gemein
den und Gemeindeverbände das Staatsministerium 
des Innern, bei Versorgungsberechtigten von Nicht
gebietskörperschaften die oberste Aufsichtsbehörde. 
Ist der Ba'yerische Staat Träger der Zahlungsver
pfiichtung, so ergeht die Entscheidung im Ein
vernehmen mit dem Staatsministerium der 
Finanzen. 

(2) Die Entscheidungen sind nach billigem Er
messen unter Berücksichtigung der Grundsätze und 
Ziele des Befreiungsgesetzes zu treffen." 

3. § 43 Abs. 3 Ziff. 4 der Rechtsanwaltsordnung vom 
6. November 1946 (GVBl. S. 371) erhält folgende 
Fassung: 
„4. diejenigen, die gemäß Art. 37 Abs. 2 des 

Landeswahlgesetzes nicht wählbar sind;" 

6. Das Gesetz zur vorläufigen Regelung der Wohn
rechte politisch Belasteter vom 11. Oktober 1950 
(GVBl. S. 210) wird wie folgt geändert: 
a) Art. 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Hat eine Behörde einen Hauseigen
tümer oder einen ihm gleichstehenden dinglich 
Berechtigten aus dem Hause entfernt, so hat 
die Wohnungsbehörde zur Rückführung des 
Hauseigentümers oder des dinglich Berech
tigten auf Antrag die hiefür erforderlichen 
\TV ohnungen oder Wohnräume im Wege der 
Räumungsanordnung freizumachen." 

b) Art. 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Hat eine Behörde einem Wohnungs

inhaber die Rechtsstellung des Hauptmieters 
entzogen und ihn als Untermieter zuge
wiesen, so ist die Verfügung auf dessen An-· 
trag aufzuheben, wenn die Rechtsstellung . 
des Untermieters für ihn auch bei Berück
sichtigung der Verhältnisse des bisherigen 
Hauptmieters eine schwere Unbilligkeit dar
stellt." 

c) Art. 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Hat eine Behörde Mieter oder ähnlich 

Nutzungsberechtigte aus \TV ohnungen oder 
Wohnräumen entfernt, so hat die Wohnungs
behörde auf Antrag der friiheren Inhaber 
die für ihre Rückführung erforderlichen 
Wohnungen oder Wohnräume im Wege der 
Räumungsanordnung frei zu machen. Art. 2 
Abs. 2 gilt entsprechend." 

(Die bisherige Ziffer 5 wurde von der Staats
regierung zurückgezogen.) 

Beschlüsse des Ausschusses: 

d) § 5 erhält folgende Fassung: 
„In Härtefällen, insbesondere bei unver

schuldeter Notlage, kann der Minister für 
politische Befreiung nach Anhörung des 
Trägers der Zahlungsverpflichtung die Ge
währung von jederzeit widel'l'uflichen Unter
haltsbeträgen zulassen, die jedoch das je
weilige Endgrundgehalt der Besoldungs
gruppe A 8 a zuzüglich der ruhegehaltfähigen 
Zulagen und des VIT ohnungsgeldzuschusses 
für Versorgungsempfänger nicht übersteigen 
dürfen." 

(2) Entfällt 

5. Unverändert 

6. Eii1gangssatz unverändert 

a) Art. 4 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„(1) Hat eii1e Behörde einen Hauseigen

tümer oder einen ihm gleichstehenden ding
lich Berechtigten aus dem Hanse entfernt, so 
hat die Wohnungsbehörde zur Rückführung 
des dinglich Berechtigten auf Antrag . die 
hiefür erforderlichen Wohnungen oder 
Wohnräume im Wege der Räumungsanord-
nung freizumachen." 

b) Unverändert 

c) Unverändert 



Gesetzesvorlage: 
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Beschliisse des Ausschusses: 

7. (neu) 

Das bayerische Gesetz zur Regelung der 
Reclitsve1·hältnisse der unter § 63 des Ge~ 
setzes zu Art. 131 cles Grundgesetzes fallenden 
Personen (Bayerisches Gesetz zu Art. 131 GG.) 
vom 31. Juli 1952 (GVBl. S. 235) wird wie folgt 
geändert: 

a) § 2 Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(2) Das V erfahren ist abgeschlossen mit dem 
Tage, an clem der öffentliche Kläger es auf 
Grund Priifung in cler Sache einstellt oder 
die Entscheidung rechtskräftig wird. Ist der 
Betroffene tot und hat der Minister für poli
tische Befreiung diirch Entschließung von der 
Anordnung eines Verfahrens nach Art. 37 
des Befreiungsgesetzes alter Fassung Abstand 
genommen, so gilt das V erfahren als abge
schlossen mit dem Tage dieser Entschließung, 
wenn die Abstandnahme damit begründet ist, 
daß der Verstorbene weder als Hauptsclnil
cliger nocli als Belasteter anzusehen ist. Fehlt 
in der Entschließung des Ministers diese Be
gründung, dann ist bei ihm anzufragen, ob 
der Tote weder als Hauptschuldiger noch als 
Belasteter anzusehen und deshalb die Ab
standnahme begründet ist; nur weru1 die . 
Anfrage bejaht wird, gilt das Verfahren 
als abgeschlossen, und zwar mit dem Tage 
der früheren Entschließung. Ist der Betrof
fene tot, dann gilt das V erfahren als ab
geschlossen auch dann, wenn rechtskräftig 
festgestellt ist, claß der V erst01·bene als 
Hauptsclmldiger ocler Belasteter einzureihen 
gewesen wäre, oder wenn durcl1 clen öffent
liclien Kläger oder recl1tskräftig festgestellt 
ist, daß das Verfahren gegen clen V erstor
benen, weil er nicl1t als Hauptsclmldiger oder 
Belasteter anzusehen ist, einzustellen ge
wesen wäre. 

{3) Keine Anspriicl1e aus clem I. Abschnitt 
dieses Gesetzes Jiat derjenige, gegen clen die 
Siihnemaßnahmen cles Art. 15 Ziff. 3 und 4 
oder Art. 16 Ziff. 4 uncl 5 des Befreiungs
gesetzes recl1tskräftig verhängt wurden. Der 
Recl1tsverlust erstreckt sich auch auf seine 
Hinterbliebene1i. Ein V erstorbener gilt als 
mit clen in Satz 1 bezeichneten Sühnemaß
nahmen belegt aucl1, wenn rechtskräftig clie 
ganze ocler teilweise Einziehung seines Nach
lasses ausgesprochen oder festgestellt wird, 
daß er als Hauptschuldiger oder. Belasteter 
einzureihen gewesen wäre. 

b) In § 15 Ahs. 1 werden die Worte „rechts
kräftigen Spruchkammerhescheid" ersetzt 
duJ·ch die Worte „Entscheid des öffentlichen 
Klägers ocler durch rechtskräftige Entschei
dung". 
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Gesetzesvorlage: 

Art. 7 

Ausschluß von Ersatzanspriichen 

Ersatzansprüche, insbesondere Ansprüche auf 
Wiedereinstellung werden durch dieses Gesetz nicht 
hegriindet. 

Art. 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz ist dringlich. Es t.riH am ..... . 
111 Kraft. 

Beschliisse cles Ausschusses: 

Art. 6 (neu) 

Auflösung cler Entnazifizierungsstellen 
uncl Abwicklung der Geschäfte 

Die clem Minister für politische Befreiung ver
bleibenden Aufgaben werden ab 30. Oktober 1954 
Yom Staatsministerium der Justiz wahrgenommen. 

Art. 7 

Unverändert 

Art. 8 

Inkrafttreten 

Dieses Gcse lz ist c1 ring· lieh. Es iri lt am 1. Sep
tember 1954 in Kraft. 


